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Von Zeile 67 bis 70 löschen:

Außerdem braucht es einen stärkeren Kündigungsschutz. Bei steigenden Gewinnen darf

kein Unternehmen eine betriebsbedingte Kündigung aussprechen - denn eine

betriebsbedingte Kündigung darf unter keinen Umständen ein Instrument der

Gewinnmaximierung sein!

Begründung
In Deutschland darf das Arbeitsverhältnis nach dem Kündigungsschutzgesetz aus

betriebsbedingten Gründen nur gekündigt werden, wenn der Beschäftigungsbedarf

für einen oder mehrere Arbeitnehmer in dem bisher wahrgenommenen

Aufgabenbereich auf Dauer entfällt und der Arbeitnehmer nicht auf einem anderen

freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden kann.

Jeder Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer nicht mehr beschäftigen KANN, sollte ihn

auch nicht beschäftigen MÜSSEN. Das könnte negative Folgen wie z.B. "sinnlose"

Beschäftigungen haben.

Generell ist die Forderung nach einem besseren Kündigungsschutz und Entkopplung

von kapitalistischem Gewinndenken zu begrüßen, der vorgeschlagene Ansatz ist

aber unserer Meinung nach zu kurz gedacht und löst das Problem nur oberflächlich.
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